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1. Innerhalb der Mitglieder der Staatengemeinschaft beiarl die Eröfl-
nung des Landes daher keiner ausdrücklichen Anerkennung.

Eine besondere vertragsmäßige Regelung erfolgt lediglich (in den
sogenannten Niederlassungsverträgen, trait&amp;s d’etablissement) zur Fest-
stellung einzelner Punkte, wie des Übernahmeverkehrs und der Frem-
denpolizei. Vgl. den deutsch-schweizerischen Niederlassungsvertrag vom
13. November 1909 (R.G.Bl.1911 S.887) und den ergänzenden Ver-
trag betr. die Rechtsverhältnisse der Staatsangehörigen im Gebiete
des andern Teiles vom 31.Oktober 1910 (R.G.Bl.1911 S.892); den
deutsch-niederländischen Niederlassungsvertrag vom 17. Dezember 1904
(R.G.B1.1906 S.879); die deutsch-türkischen Verträge vom 11. Januar
1917 (noch nicht ratifiziert), nämlich den Niederlassungsvertrag,
den Vertrag über Rechtsschutz usw. sowie die Nebenverträge über
die Anwendung in den deutschen Schutzgebieten (und den osmanischen
Provinzen Hedschas usw.).

2. Im Verkehr mit den übrigen Staaten beruht die Erschließung des
Landes auf besonderen Vereinbarungen und reicht nicht weiter als diese.

In den der Völkerrechtsgemeinschaft nicht vollkommen ange-
schlossenen Staaten, die ihr Land nur teilweise den Fremden geöffnet
haben, werden ihnen meist bestimmte Gebiete angewiesen. Diese
bilden dann die sogenannten Fremdenniederlassungen (settlements), die
infolge der Exterritorialität (oben 8 81II 6) ihrer Bewohner einen
Staat im Staate bilden?).
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